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„Die Verteilungstheorie als Krönung der Wirtschaftstheorie“
ein Interview mit Professor Dr. Adolf Wagner von Nathalie Freitag

Der Titel Ihres neuen Buches klingt 

zunächst wie der eines Lebensratge-

bers oder Selbsthilfebuches. “How 

to get and stay rich and happy”. Ist 

das beabsichtigt?
Das war beabsichtigt. Bereits Profes-
sor Dr. Götze, der mir zur damaligen 
Zeit als Dekan stellvertretend für die 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten die Ehrendoktorwürde der Tech-
nischen Universität Chemnitz verlieh, 
hat diesen Titel besonders hervorge-
hoben und war sehr neugierig auf 
dieses Büchlein.
Was war Ihre Motivation für dieses 
Buch? Warum gerade jetzt?
Dieses Buch ist neulich erst fertig 
geworden. Beabsichtigt habe ich es 
schon längere Zeit. Der erste Antrieb 
war es, die Verteilungstheorie zu the-
matisieren. Die Verteilungstheorie 
war in meiner studentischen Jugend 
ein wichtiges Thema. Es gibt namhaf-
te Ökonomen unserer Ahnengalerie, 
die sagten, die Verteilungstheorie sei 
die Krönung der Wirtschaftstheorie 
überhaupt. Und dennoch scheint 
mir die Verteilungstheorie aus allen 
Universitäten und Vorlesungen ver-
schwunden zu sein. Das hat mich 
aufgerüttelt. 
Ferner habe ich festgestellt, dass 
die erste Auflage des bedeutenden 
Lexikons “The New Palgrave” noch 
sieben Artikel zur Verteilungstheorie 
beinhaltete; die neue Auflage von 
2008, die insgesamt doppelt so um-
fänglich ist, jedoch keinen einzigen 

Aufsatz zu dieser Thematik. Auch in-
folge der Finanzkrise gibt es diverse 
Demonstrationen, auch die Einkom-
mensverteilung thematisierend. Dies 
hat mich ebenso zu dieser Veröffent-
lichung bewogen. 
Mein berühmter Namensvetter 
Adolph Wagner hat als einer der 
Ersten angeregt, dass die Marktver-
teilungen korrigiert werden müssen, 
beispielsweise durch Steuern. Somit 
ergeben sich nicht nur Verteilungs-
vorgänge über den Marktmechanis-
mus, sondern auch über sogenann-
te Demokratiemechanismen. Das 
heißt, dass viele verteilungsrelevante 
Dinge neben den Märkten herlaufen. 
Aber an der Stelle müsste eigentlich 
die Wirtschaftsethik befragt werden.
Wie kann eine Volkswirtschaft denn 
nun reich werden?
Eine Volkswirtschaft kann in der Wei-
se reich werden, dass sie wächst. In 
diesem Zusammenhang erschienen 
mir die drei Wachstumsspiralen, die 
Helmstädter-Spirale, die Binswanger-
Spirale  und die Leontief-Spirale  dis-
kussionswürdig. Diese Denkfiguren 
gibt es sonst nirgendwo. Wenn also 
die einzelnen Menschen als Staats-
bürger an einer florierenden Volks-
wirtschaft beteiligt sind, dann kommt 
dies auch ihnen zugute. Die Frage ist 
also zunächst, ob die Wirtschafsleis-
tung wächst. Das kann man natürlich 
erwarten, wenn keine unkluge Re-
gierung am Ruder ist, die dann mit 
Kriegsmaßnahmen den Wohlstand 

der Bürger aufs Spiel setzt. 
Zum Beispiel jetzt mit übertriebe-
nen Sanktionen gegen Russland. Das 
halte ich nebenbei für falsch. Wenn 
man demnach in einem Land mit flo-
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rierender Wirtschaft lebt, in dem die 
Umwelt auch gepflegt wird, und man 
fair am Volkseinkommen beteiligt 
wird, dann kann es einem gut gehen. 
(Die faire Beteiligung am Volksein-
kommen wird in den anglo-amerika-
nischen Lehrbüchern überdies ganz 
versteckt als Verteilungsgerechtigkeit 
dargestellt.) 
Zudem hat die Glücksforschung her-
ausgefunden, dass man gar nicht so 
ein hohes Einkommen braucht. Ein 
relativ gutes Gehalt stellt die Men-
schen schon zufrieden. Wichtiger ist 
es den Menschen, an ihrem Arbeits-
platz oder in ihrer freiberuflichen Tä-
tigkeit Freude zu haben.
Wie stehen Sie zur Glücksforschung 
oder zu alternativen Wohlfahrtsindi-
katoren aus empirischer Sicht?
Einleitend pflege ich immer meine 
sehr verehrte Fachkollegin Joan Ro-
binson zu zitieren: „Ökonomik ist die 
Wissenschaft vom Wohlstand, aber 
wir können ihn nicht messen.“ Stu-
denten wissen schon aus dem Grund-
studium, dass es keine kardinale, son-
dern nur eine ordinale Nutzenmes-
sung gibt. Darüber scheint die Glücks-
forschung hinweg zu sein. Ich habe 
mich hierzu mit der Arbeit von Frey 
und Steiner  beschäftigt und diese 
behaupten, dass die Glücksforschung 
durch andere Befragungstechniken 
beispielsweise nach Lebenszufrieden-
heit an den Kern des Problems rankä-
me. Für mich klingt das eher nach der 
Methode: von hinten durch die Brust 
ins Auge.
Worin liegt der Unterschied zwi-

schen individuellem und kollektivem 
Wohlstand?
Das ist eine relativ einfache Frage. 
Den individuellen Wohlstand könnte 
man durch Befragungen ermitteln, 
wie „Wer ist zufrieden?“ bzw. „Wer 
ist weniger zufrieden?“. Man könnte 
auch die Geldvermögensbestände 
und die bewerteten Immobilienbe-
stände und sonstigen Vermögens-
werte aufnehmen und zusammen-
zählen; also eine Art Inventur betrei-
ben. So etwas gab es übrigens nur in 
der DDR. Dort wurden die Kapitalbe-
stände in größeren Abständen auch 
per Inventur in Betrieben ermittelt. 
Unsere Kapitalbestände im statisti-
schen Jahrbuch basieren lediglich auf 

Fortschreibungen und Hochrechnun-
gen von Investitionsjahrgängen. Der 
kollektive Wohlstand ist also einfach 
dieses Aggregat. 
Wie ist Ihre Meinung zu der These 

des Ökonomen Thomas Piketty, wo-

nach Ungleichheit ein Merkmal des 
Kapitalismus sei?
Marktmechanismen drängen auf Un-
gleichheit. Das Ziel Nummer 5 des 
„Magischen Sechsecks“  wurde in 
den 60er Jahren im Bundestag heiß 
diskutiert, fand jedoch keine Mehr-
heit. Es wurde nur nachrangig erklärt, 
man solle doch bei der Untersuchung 
im Sachverständigenrat auch die Ein-
kommens- und Vermögensverteilung 
beachten. Dass dies damals keine 
Mehrheit fand, hatte für die Besse-
rinformierten im Bundestag wahr-
scheinlich damit zu tun, dass Markt-
mechanismen notwendigerweise Un-
gleichheiten produzieren. Ich stimme 
also der Aussage von Piketty zu. 
Heutzutage kommt ein weiteres Ele-
ment hinzu, welches den Staat daran 
hindert, durch Steuern und Transfers 
die Einkommen zu nivellieren: die 
Globalisierung. Es ist also damit zu 
rechnen, dass bei stärkerem Zugriff 
per Steuerverfahren Unternehmun-
gen und Kapitaleigner verschwinden, 
sich absetzen, wohin auch immer. 
Der vierte Armuts- und Reichtumsbe-

richt der Bundesregierung aus dem 
Jahr 2013 machte klar, dass die Ver-
mögens- und Einkommensverteilung 
in Deutschland immer ungleicher 
wird. Die Schere also immer weiter 
auseinandergeht. Was müsste sich 
ändern?
Das ist korrekt, die Schere geht im-
mer weiter auseinander. So viel kann 
man an unserem System jedoch nicht 
ändern, um eine vollständige Anglei-
chung zu ermöglichen. Diese würde 
dazu führen, dass Anreize verschwin-
den. Ungleichheit sei, so sagen auch 
verschiedene andere Autoren, ein 
Anreiz für Menschen, eben diese zu 
besonderen Leistungen zu beflügeln. 
Interessant ist auch, dass der Nobel-
preisträger für Wirtschaftswissen-
schaften 2013 – Robert J. Shiller – 
schrieb, er sehe die Gefahr, dass die 
Gesellschaft in Mitteleuropa und den 
USA in zwei Klassen zerfällt. Zunächst 

in die Klasse I, eine kosmopolitische 
Klasse, bestens ausgebildet, weltweit 
beweglich und hoch bezahlt. Dem 
steht die Klasse II gegenüber, eine 
lokale Klasse, gekennzeichnet durch 
mangelnde Mobilität, schlechte Be-
zahlung und die Befürchtung, den 
Arbeitsplatz zu verlieren. Shiller fragt 
nun, ob wir solange warten wollen, 
bis es zu einem Bürgerkrieg kommt. 
Welche Rolle kommt in diesem Zu-

sammenhang dem Staat zu? Sollte 
dieser intervenieren? Wenn ja, wo?
Wenn der Staat intervenieren sollte, 
dann doch im Schlüsselbereich Bil-
dungswesen. Denn es wurde auch 
von Shiller nicht gesagt, dass dieses 
die alte Zweiteilung ist, wo vor allem 
zwischen Arbeitern und Kapitaleig-
ner unterschieden wurde. Es geht um 
eine neue Zweiteilung. 
Ist die Einführung eines Mindestloh-

nes in Deutschland ein Schritt in die 
richtige Richtung?
Ja, absolut. Ich begründe das auch in 
all meinen Vorlesungen. Es gibt zum 
Thema Mindestlohn zwei verschie-
dene Szenarien. Zum einen sind die 
tatsächlich bezahlten Löhne ohnehin 
meistens höher als Tarifabschlüsse; 
Stichwort: Lohndrift. 
Außerdem spielt der Mindestlohn, 
sofern dieser unterhalb des Gleich-
gewichtslohns liegt, überhaupt keine 
Rolle. Nur wenn der Mindestlohn in 
einzelnen Fällen darüber liegt, muss 
man sich fragen, ob die volkswirt-
schaftliche Verwendung des Faktors 
Arbeit überhaupt noch gerechtfertigt 
ist. 
Sollen die Märkte und vordergrün-

dig die Finanzmärkte mehr reguliert 
werden?

Unbedingt! Viele Probleme auf den 
Finanzmärkten sind überhaupt erst 
durch die bedenkenlose Deregulie-
rung entstanden, es muss daher re-
reguliert werden. Auch den Begriff 
„Finanzoligarchen“ habe ich mir nicht 
aus den Fingern gesogen, sondern 
von kompetenten Kollegen gehört.
Vielen Dank für das Interview!
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Arbeitnehmerüberwachung in der öffentlichen Verwaltung als Recht 
und Pflicht des Arbeitgebers

von Dr. jur. Andreas Gork

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung der  
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor juris von 
Andreas Gork. Die Dissertation wird im Verlag der GUC Gesellschaft für Un-

ternehmensrechnung und Controlling mbH im Juni 2015 erscheinen (ISBN-
Nummer  978-3-86367-035-1).
Die Arbeit mit dem Titel „Arbeitneh-
merüberwachung in der öffentlichen 
Verwaltung als Recht und Pflicht des 
Arbeitgebers“ widmet sich den Mög-
lichkeiten des öffentlichen Arbeitge-
bers, das gesetzes- und vertragsge-
rechte Arbeitsverhalten seiner Mitar-
beiter sicherzustellen. Der technische 
Fortschritt gibt dem Arbeitgeber bzw. 
Dienstherrn hierfür heute zwar im-
mer mehr Möglichkeiten an die Hand, 
doch mit dieser Vielfalt von Möglich-
keiten häuften sich in den letzten Jah-
ren auch die Überwachungsskandale, 
die uns die praktischen Grenzen des 
Mitarbeiterschutzes vor Augen füh-
ren. Diese Vorfälle entstammen zwar 
zumeist der Privatwirtschaft, d. h. sie 
waren auf private Arbeitgeber zurück-
zuführen, doch solche Praktiken sind 
auch aus dem öffentlichen Dienst be-
kannt. Dennoch wird dieser Bereich 
– vor allem aus der Perspektive der 
Arbeitgeberseite – bislang im Rahmen 
der Überwachungsdiskussion weni-

ger beachtet, obwohl gerade hier das 
Thema Mitarbeiterüberwachung kei-
neswegs zu vernachlässigen ist, sei es 
aus Gründen der Rechtskonformität 
(„Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“) 
oder der Haftungsprävention bzw. der 
Vorsorge vor Korruption in bestimm-
ten Behörden (z. B. Polizei oder untere 
Bauaufsichtsbehörde). Um diese Auf-
gaben adäquat und sicher zu erfüllen, 
braucht der öffentliche Arbeitgeber 
bzw. Dienstherr (datenschutzrechtlich 
zulässige) multimediale Kontrollinst-
rumente. Aus dieser Notwendigkeit 
ergibt sich die übergeordnete (For-
schungs-)Frage: Innerhalb welcher 
gesetzlichen Grenzen darf gerade der 
Staat in seiner Rolle als Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter (in 
der öffentlichen Verwaltung) mittels 
multimedialer Systeme kontrollieren?
1. Zur Beantwortung dieser Frage er-
folgt im Rahmen einer Zielgruppenbe-
stimmung zunächst eine Eingrenzung 
der beteiligten Akteure.  

Zuerst werden die Arbeitnehmer ge-
genüber den sonstigen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes rechtlich 
eingeordnet, und dabei wird insbe-
sondere ihr (überprüfbarer) Pflichten-
kreis bestimmt. Hier zeigt sich, dass 
sich ihre Rechtsstellung aufgrund der 
tatsächlichen (Zusammenarbeit in 
den Behörden) wie rechtlichen (Be-
zugnahmen in Tarifverträgen) Verhält-
nisse der Rechtsstellung der Beamten 
angenähert hat. So orientiert sich der 
für die weitere Untersuchung relevan-
te nebenvertragliche Pflichtenkreis 
(die sog. Verhaltenspflichten) der öf-
fentlichen Arbeitnehmer in einzelnen 
Bereichen (z. B. Regelungen zur Unbe-
stechlichkeit und das Haftungsrecht) 
am Beamtenrecht. Ein erstes Ergeb-
nis, das den Grundstein für besondere 
Befugnisse des öffentlichen Arbeitge-
bers für erweiterte Möglichkeiten zur 
Überprüfung der Einhaltung dieser 
Pflichten legt.  
Auch auf der (öffentlichen) Arbeit-
geberseite ist eine Eingrenzung er-
forderlich, denn der Staat als größter 
deutscher Arbeitgeber nimmt diese 
Stellung in ganz unterschiedlichen 
Rollen wahr. Um die Unterschiede 
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Andreas Gork wurde 1979 in Elsterwerda 
geboren. Nach Abschluss seines juristi-
schen Studiums legte er 2006 die erste ju-
ristische Staatsprüfung und 2009 die zwei-
te juristische Staatsprüfung in Sachsen ab. 
Im Anschluss arbeitete er mehrere Jahre 
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der  
TU Chemnitz – sowohl an der Professur für 
Öffentliches Recht und Öffentliches Wirt-
schaftsrecht als auch an der Professur  
für Privatrecht und Recht des geistigen Ei-
gentums. Der Autor ist seit Mai 2015 als  
Staatsanwalt in Baden-Württemberg tätig. 

zur Mitarbeiterüberwachungssituati-
on zwischen öffentlichem Dienst und 
Privatwirtschaft deutlich herausar-
beiten zu können, steht lediglich der 
Staat in seiner Rolle als Arbeitgeber 
in der öffentlichen Verwaltung im Fo-
kus. Trotz der auch in diesem Bereich 
mittlerweile starken Annäherung an 
die Privatwirtschaft durch die Öko-
nomisierung der öffentlichen Hand 
treten die Unterschiede und Beson-
derheiten des öffentlichen Dienstes 
hier noch am deutlichsten zu Tage. 
Als Bindeglied zur Bevölkerung ist die 
öffentliche Verwaltung für eine Un-
tersuchung besonders interessant, 
da eben durch deren Handeln der 
Staat mit der ganzen Bandbreite sei-
ner Aufgaben überhaupt erst „greif-
bar“ nach außen in Erscheinung tritt. 
Die Bürger kommen im Alltag mit der 
öffentlichen Verwaltung viel öfter in 
Berührung, während andere Berei-
che der Exekutive bzw. der Wirkungs-
bereich der Legislative hingegen oft 
nur medial wahrgenommen werden. 
Dies gilt auch und gerade im Hinblick 
auf etwaige Fehlentwicklungen und 
Missstände in den Verwaltungen, die 
nachvollziehbar stärker in das Blick-
feld geraten.   
2. Im nächsten Abschnitt wird das 
Überwachungsbedürfnis des Arbeit-
gebers in der öffentlichen Verwaltung 
bestimmt. Das Grundproblem für die 
Notwendigkeit von Überwachung im 
Arbeitsverhältnis (beim öffentlichen 
Arbeitgeber) wird dabei zunächst 
Abstrakt anhand des Principal-Agent-
Ansatzes aufgezeigt. Dieser Ansatz 
ermöglicht es, das Verhalten von 
Menschen bei der Durchführung von 
(bestimmten) Verträgen und Verhal-
tensmustern in Hierarchien – wie sie 
gerade in der öffentlichen Verwaltung 
zu finden sind – zu analysieren. 
Im Anschluss werden mögliche Risiken 
und Gefahren, die sich auf die Motiv-
lage auswirken können, im Einzelnen 
zusammengestellt, um das Grund-
problem der Überwachungsnotwen-
digkeit von Arbeitsverhältnissen in 
der öffentlichen Verwaltung zu kon-
kretisieren und soweit wie möglich 
gegenüber den Arbeitsverhältnissen 
in der Privatwirtschaft abzugrenzen. 
Dabei werden zunächst allgemeine 
Motive zur Mitarbeiterüberwachung 
thematisiert, d. h. Motive, die für den 
Arbeitgeber im öffentlichen Dienst 
wie in der Privatwirtschaft grundsätz-
lich gleichermaßen von Bedeutung 
sind. Ausgehend vom Modell des 

(Arbeits-)Verhaltens nach Neuberger 
werden die Problemfälle der inneren 
Kündigung, des Mobbing und der 
Korruption als typische Fälle des ar-
beitgeberschädigenden Verhaltens 
untersucht. Diese werden anhand 
der drei Kriterien „Relevanz“ (i. S. v. 
Verbreitung im jeweiligen Bereich), 
„Regelungen“ und „Schäden“ mitei-
nander verglichen, um graduelle Un-
terschiede zwischen den öffentlichen 
und den privatwirtschaftlichen Arbeit-
gebern herauszuarbeiten, die auf ein 
anderes, möglicherweise stärkeres 
Überwachungsbedürfnis bzw. -inter-
esse hinweisen. Im Ergebnis lässt sich 
für den Bereich der Korruption in allen 
geprüften Kriterien ein gesteigertes 
Überwachungsbedürfnis gegenüber 
der privatwirtschaftlichen Situation 
nachweisen. So liegt der Schwerpunkt 
der aufgedeckten Korruptionsfälle in 
Deutschland nach Angaben des Bun-
deskriminalamtes – mit Ausnahme 
der Jahre 2009 bis 2011 – im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung („Rele-
vanz“). Die immateriellen Schäden 
in Form des Vertrauensverlustes der 
Bürger in die Integrität der Verwaltung 
wiegen schwer. Diese höchst abträgli-
chen Folgen hat auch der Gesetzge-
ber erkannt und dem im Bereich der 
repressiven Regelungen (Amtsdelikte, 
§§ 331 ff. StGB) entsprechend durch 
erweiterte Tathandlungsalternativen 
und Strafrahmen im Vergleich zu den 
wettbewerbsrechtlichen Straftaten 
(§§ 298 ff. StGB) Rechnung getragen. 
Damit ist auch ein strafrechtlicher 
Druck bezweckt, um die öffentliche 
Verwaltung zu effektiven Kontrollstra-
tegien gegen Korruption zu veranlas-
sen. Daraus darf gefolgert werden, 
dass der Korruptionsprävention als 
Überwachungsmotiv für den Staat als 
Arbeitgeber ein höherer Stellenwert 
zuzumessen ist – die Kontrolle bzw. 
Überwachung, z. B. der wirtschaftli-
chen Haushaltsführung durch die öf-
fentliche Verwaltung, ist dementspre-
chend berechtigt.  
Bei den speziellen Motiven, d. h. sol-
chen, die von vornherein nur den öf-
fentlichen Arbeitgeber betreffen, ste-
hen seine spezifische Haftung (Amts-
haftung), der Verfassungsauftrag aus 
Art. 33 Abs. 4 GG und die besondere 
Stellung der öffentlichen Verwaltung 
als Sachwalter der Bürger im Vorder-
grund. Auch anhand dieser Motive 
können für den öffentlichen Arbeit-
geber gesteigerte Verpflichtungen 
gegenüber den Bürgern herausgear-

beitet werden. Einen gemeinsamen 
Nenner finden sie darin, dass bei allen 
in mehr oder minder großem Maße 
immer wieder der Bezug zum Ver-
trauen der Bürger in die Verwaltung 
bzw. in deren Integrität als Basis für 
dieses Vertrauen in den Fokus rückt. 
Dabei setzt sich Verwaltungsvertrau-
en aus unterschiedlichen Faktoren zu-
sammen, wobei insbesondere solche 
Aspekte, die mit Erfahrungswerten 
im Umgang mit der Verwaltung zu-
sammenhängen – z. B. die erlebten 
Kontakte zur Verwaltung und die da-
bei wahrgenommene Performanz  –, 
hervorzuheben sind. Damit kommt 
letztlich den Verwaltungsbedienste-
ten bzw. deren konkreter Integrität 
ein ganz entscheidender Einfluss auf 
den Vertrauensgrad zu, indem sie im 
direkten Kontakt mit dem Bürger die 
entsprechenden Normen und Werte 
vermitteln und die stabilen Erwar-
tungshaltungen der Bürger bestä-
tigen. Zwar kann die Überwachung 
mittels technischer Systeme diese 
Integrität nicht garantieren, aber sie 
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kann aus Arbeitgebersicht zumindest 
ein Baustein eines Konzeptes sein, um 
diese Integrität sicherzustellen bzw. 
immer wieder in das Gedächtnis der 
Mitarbeiter zurückzurufen.
Damit bleibt festzuhalten, dass die 
Motive des öffentlichen Arbeitgebers 
sowohl graduell als auch der Art nach 
nicht nur von denen des privatwirt-
schaftlichen Arbeitgebers zu unter-
scheiden sind, sondern auch über die-
se hinausgehen, von übergeordnetem 
allgemeinen Interesse sind und sich 
zum Teil nicht nur als erhöhtes Über-
wachungsbedürfnis einordnen lassen, 
sondern sogar zu einer Verpflichtung 
hierzu verdichten.
3. Um festzustellen, ob dieses erhöh-
te Überwachungsbedürfnis zu einem 
anderen (abgemilderten) Maßstab 
in Bezug auf die Anforderungen für 
den Einsatz von Überwachungsinst-
rumenten führt, werden in der Folge 
die verfassungsrechtlich schutzwür-
digen Belange auf Arbeitnehmer und 
Arbeitgeberseite in der öffentlichen 
Verwaltung zunächst abstrakt gegen-
übergestellt.  
Für die öffentlichen Arbeitnehmer 
ergeben sich im Vergleich zur privat-
wirtschaftlichen Situation insofern 
keine Besonderheiten, als auch sie vor 
Überwachung durch das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung (als 
eine Ausprägung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 i. V. 
m. Art. 1 Abs. 1 GG) sowie durch den 
Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG 
geschützt sind. Allerdings greifen die-
se Grundrechte je nach Tätigkeit und 
Funktion (Amtswalter) des zu überwa-
chenden Arbeitnehmers in begrenzte-
rem Maße.  
Demgegenüber kann der öffentliche 
Arbeitgeber nicht wie sein privatwirt-
schaftliches Pendant auf Grundrech-
te zurückgreifen, denn dem dahinter 
stehenden Staat fehlt es grundsätzlich 
an der hierfür notwendigen Grund-
rechtsberechtigung. Im Verfassungs-
recht lassen sich aber dennoch gerade 
für den Arbeitgeber in der öffentli-
chen Verwaltung eine Vielzahl von 
anderen schutzwürdigen Belangen 
identifizieren, welche im Widerstreit 
mit denen der öffentlichen Arbeit-
nehmer nicht zurücktreten müssen 
bzw. die im Einzelfall gewichtiger sind. 
Solche Belange sind in den jeweils 
wahrgenommenen Kompetenzen 
und Verpflichtungen des öffentlichen 
Arbeitgebers – hier der öffentlichen 

Verwaltung – zu finden. Die vor al-
lem aus den Staatsstrukturprinzipien 
folgenden Pflichten der öffentlichen 
Hand gegenüber dem Volk, nach au-
ßen, müssen organisatorisch abgesi-
chert werden. Dazu gehört, dass der 
öffentliche Arbeitgeber, der durch sei-
ne Mitarbeiter handelt und erst durch 
diese nach außen in Erscheinung tritt, 
selbige an diesen Verpflichtungen 
messen können muss. Denkt man die-
sen Ansatz weiter, wird man nicht um-
hin kommen, die dem Staat – auch in 
seiner Rolle als Arbeitgeber – erwach-
senden Verpflichtungen nach innen 
hin in anderem Licht zu sehen; näm-
lich als Verpflichtungen, die gleichzei-
tig auch Berechtigungen in sich tragen 
bzw. von diesen flankiert sein müssen. 
Solche Berechtigungen lassen sich als 
verfassungsrechtliche Gegengewichte 
wie folgt zusammenstellen: Ein ganzes 
Bündel von solchen „berechtigenden 
Verpflichtungen“ im Zusammenhang 
mit Verwaltungshandeln lässt sich aus 
dem Demokratie- und dem Rechts-
staatsprinzip herleiten. Zu nennen 
sind in diesem Zusammenhang der 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung, das Willkürverbot und 
der Grundsatz des Vertrauensschut-
zes. Ferner sind in der Bindung an 
die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 3 GG, 
dem Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 
Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG sowie dem 
Verfassungsauftrag aus Art. 33 Abs. 
4 GG (Funktionsvorbehalt zur perso-
nellen Absicherung der Kontinuität 
hoheitlicher Funktionen des Staates) 
weitere staatliche Verpflichtungen zu 
finden, die als eigenständig schützens-
werte Belange in Frage kommen. 
Die herausgearbeiteten verfassungs-
rechtlich schützenswerten Belange, 
die sich bis zu diesem Zeitpunkt nur 
geordnet gegenüberstehen, müssen 
in der Einzelfallprüfung (d. h. in einem 
konkreten Überwachungs-Szenario) 
entsprechend ihrer Bedeutung ge-
wichtet werden können. An den fol-
genden Hilfsfragen bzw. Kriterien kann 
sich die Gewichtung der Interessen in 
dieser Einzelfallprüfung orientieren: 
Welcher Art ist die Maßnahme und 
welcher Zweck (z. B. Bezug zum All-
gemeininteresse) wird mit ihr konkret 
verfolgt? Auf welche konkrete Tätig-
keit (z. B. Schlüsselposition oder blo-
ße Hilfstätigkeit) des Arbeitnehmers 
bezieht sich die Maßnahme? Steht 
bei der konkreten Überwachungs-
maßnahme die Person als solche oder 
der Bezug zum Arbeitsplatz im Vor-

dergrund? Legt man die genannten 
Kriterien zugrunde, so zeigt sich, dass 
den schutzwürdigen Belangen des 
öffentlichen Arbeitgebers in bestimm-
ten Konstellationen ein vergleichswei-
se höheres Gewicht beizumessen ist. 
Dem nachweisbar erhöhten Überwa-
chungsbedürfnis für den öffentlichen 
Arbeitgeber kann somit – zumindest 
aus verfassungsrechtlicher Sicht – mit 
stärkeren Eingriffsbefugnissen als in 
der Privatwirtschaft Rechnung getra-
gen werden.  
4. Die Erkenntnisse und Wertungen 
aus dem verfassungsrechtlichen Teil 
wirken sich nun hauptsächlich bei 
den einfachrechtlichen Erlaubnistat-
beständen des Bundesdatenschutz-
gesetzes – im Rahmen dieser Arbeit 
als „Stellschrauben“ bezeichnet – aus 
und ermöglichen über diese einen 
abgemilderten Maßstab beim Ein-
satz von Überwachungsinstrumenten 
durch den Arbeitgeber in der öffentli-
chen Verwaltung:
„Stellschraube 1“: Die Auslegung der 
Rechtsverweisung des § 12 Abs. 4 
BDSG wird dahingehend beeinflusst, 
dass deren Reichweite auch Über-
wachungsmaßnahmen gegenüber 
Arbeitnehmern erfasst und den Weg 
zum Handlungsalternativen bieten-
den Erlaubnistatbestand des § 32 
BDSG freimacht.  
„Stellschraube 2“: Die Prüfung der 
Erforderlichkeit als zweiter Schritt der 
durchzuführenden Verhältnismäßig-
keitsprüfung innerhalb des § 32 Abs. 1 
BDSG kann verstärkt auch Effizienzas-
pekte berücksichtigen, um den haus-
haltswirtschaftlichen Anforderungen 
an den öffentlichen Arbeitgeber als 
„finanzieller Sachwalter“ gerecht zu 
werden.
„Stellschraube 3“: Bei der Prüfung 
der Angemessenheit innerhalb des § 
32 Abs. 1 BDSG ist das Ergebnis der 
besonders zu gewichtenden verfas-
sungsrechtlichen Interessenabwä-
gung zwischen öffentlichem Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zu berück-
sichtigen und führt zur Absenkung 
der Anforderungen beim Einsatz von 
Überwachungsinstrumenten.
„Stellschraube 4“: Die Dienstverein-
barung ist aufgrund der Besonder-
heiten des Personalvertretungsrechts 
und der speziellen Interessenlage in 
der öffentlichen Verwaltung unein-
geschränkt als vollwertige „andere 
Rechtsvorschrift“ gem. § 4 Abs. 1 Alt. 1 
Var. 2 BDSG anzuerkennen. Der praxis-
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gerechten Linie der Rechtsprechung 
zu den umfassenden Regelungsmög-
lichkeiten in Kollektivvereinbarungen 
ist – vorbehaltlich der Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – 
zuzustimmen.
„Stellschraube 5“: Die Einwilligung 
als konsensualer Erlaubnistatbestand 
kommt gegenwärtig bei öffentlichen 
Arbeitnehmern (bei laufendem Ar-
beitsverhältnis) aufgrund der Stabilität 
der Arbeitsverhältnisse und der damit 
verbundenen unabhängigeren Stel-
lung als Basis für freiwillige Entschei-
dungen tendenziell eher in Betracht 
als in der Privatwirtschaft. Unter prak-
tischen Gesichtspunkten empfiehlt 

sich der Einsatz als zusätzliches Legiti-
mationsmittel dennoch nicht.  
Die Resultate werden an einem An-
wendungsfall – dem elektronischen 
Kontodatenabgleich – verdeutlicht 
und mit einer abschließenden Ver-
wendungsempfehlung auch auf Bun-
desverwaltungsebene abgeschlossen.
5. Im Ergebnis zeigt sich in der Unter-
suchung, dass der Staat als Arbeitge-
ber in der öffentlichen Verwaltung 
erweiterte Möglichkeiten zur Über-
wachung hat, wenn und soweit seine 
Arbeitnehmer hoheitliche Befugnisse 
ausüben. Sowohl de lege lata als auch 
– soweit vom heutigen Standpunkt 

aus zu beurteilen – de lege ferenda 
lässt sich ein abgemilderter Maßstab 
für den Einsatz von Überwachungs-
instrumenten durch den öffentlichen 
Arbeitgeber (im Vergleich zum privat-
wirtschaftlichen Arbeitgeber) rechts-
sicher bestimmen. Ihm stehen damit 
durchaus datenschutzrechtlich zuläs-
sige und dennoch wirksame Mittel 
zur Verfügung, um seine Aufgaben-
wahrnehmung sicherzustellen. Eines 
„heimlichen Stimulus“ – verstanden 
als Griff zu unerlaubten Überwa-
chungsinstrumenten – bedarf es in 
diesen Zusammenhang nicht.

WELT(WIRTSCHAFTS)MACHT MUSIK
<Menschen - Töne - Emotionen>

von Dr. rer. pol. Johannes Köhler

I.
Anlass der Arbeit ist der Versuch, den 
<Weg der Musik> in die <Wirtschaft> 
nachzuvollziehen. Dabei war es nötig, 
den <Werdegang der Musik> soweit 
wie möglich zurückzuverfolgen, um 
dann, anhand von verschiedenen 
Epochen und den damit verbunde-
nen Entwicklungen einen Überblick zu 
gewinnen, wie und auf welche Weise 
sich die Musik nicht nur verändert hat, 
sondern über welche Stationen die 
<Welt der Musik> letztendlich in der 
<Weltwirtschaft> gelandet ist. 
Um diese Stationen zu ergründen und 
zu ermitteln, bedurfte es einer inten-
siven Nachforschung, für die Fachlite-
ratur in Verbindung mit Recherchen 
im Internet benutzt wurde. Daneben 
war auch der persönliche Erfahrungs-
schatz als Musiker, seit Ende des  
2. Weltkrieges fast wie eine Art Zeit-
zeuge für die Schlagerentwicklung, ein 
wichtiger Fundus.
Anhand dieses Materials wurde die 
Arbeit systematisch aufgebaut, um 
nachvollziehen zu können, wie sich die 
Musik auf dem Weg vom <Urschrei bis 
zum Wohlklang> so weiter entwickelt 
hat,  dass der über viele Jahrhunder-
te geltende künstlerische Weg in den 

wirtschaftlichen mündete und sie auf 
diese Weise auch <Mittel zum Zweck> 
wurde.
Am Anfang der Arbeit steht die 
menschliche Emotion, eigentlich Aus-
gangspunkt jedes menschlichen Han-
delns, aber schwerpunktmässig auf 
die Musik bezogen.
II.
A) EMOTIONEN ODER DIE WELT DER 
GEFÜHLE
ist unterteilt in fünf Abschnitte: 1. Mu-
sik durch Emotionen - 2. Emotionen 
durch Musik - 3. Emoti¬onen durch 
Medien - 4. Missbrauch von Emotio-
nen - 5. Emotionen sind zeitlos.
Es geht dabei um Fragen und Situatio-
nen, wie der Mensch mit seinen Emo-
tionen umgeht im Zusammenhang 
mit seiner Intelligenz oder mit seinem 
Verstand: Was ist wann stärker, was 
schaltet wann wen aus ? In der nor-
malen Welt gibt es dafür immer wie-
der negative Beispiele, wie gegenwär-
tig die unvorstellbaren schrecklichen 
Ereignisse im Nahen Osten, alles im 
Namen Allahs.
In der Welt der Musik sieht es hinge-
gen ganz anders aus. Der Komponist 
setzt seine Emotionen in Töne um, der 

Interpret macht die Töne hörbar, beim 
Zuhörer löst das Gehörte Emotionen 
aus, und der Geschäftstüchtige nutzt 
diese Emotionen. So gesehen, ver-
wandelt sich der klingende Ton in klin- 
gende Münze, und dies entspricht der 
heutigen Wirtschaftsweise der Musik-
industrie.
B) ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG 
DER MUSIK
Hier ist zunächst die Rede vom Ur-
schrei zum Wohlklang, wobei am 
Anfang des klingenden  Lautes der 
damalige Urmensch sicherlich nur in-
neren Regungen folgte, die er in noch 
unartikulierten Schreien oder Lauten, 
in Verbindung mit tanzartigen und 
rhythmischen Bewegungen von sich 
gab. Den Rhythmus trägt der Mensch 
von Anfang an in sich, bedingt durch 
das Hören des Herzschlages der Mut-
ter während der Schwangerschaft, ei-
gentlich ein Phänomen, das bis heute 
Gültigkeit hat.
Die Entstehung der Tonreihe als Folge 
unter 2. beschäftigt sich nicht nur mit 
deren Entstehung, die wohl auf Befehl 
des chinesischen Kaisers Haong-Ti von 
Lyng-Lun auf der Basis einer Tonskala 
von fünf Tönen (pentatonisch) ge-
schaffen wurde, sondern es wird auch 
eingegangen auf die Frühe Blütezeit 
der Religion, angefangen bei den Chi-
nesen, den  Griechen und auch bei 
den Indern, mit dem Sammelbecken 
Ägypten, wo die Priesterschaft die 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung der  
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor rerum po-

liticarum von Johannes Köhler. Die Dissertation wurde auf Qucosa unter 
folgendem Link veröffentlicht: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-
qucosa-157256
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absolute Oberhoheit über die Musik 
hatte. In dieser Zeit wurde u. A. durch 
die jüdisch-hebräische Musik der 
Grundstein für die spätere christlich-
abendländische Kirchenmusik gelegt.
Obwohl im alten Ägypten die Mu-
sikwissenschaft in den Händen der 
Priesterschaft lag, so traten doch an 
den Pharaonenhöfen Sänger, Tänzer 
und Musiker auf, nachdem sich das 
Instrumentarium, das ursprünglich 
nur aus Rasseln, Handtrommeln oder 
anderen Schlaginstrumenten, sowie 
der Lyra oder panflötenartigen Blasin-
strumenten bestand, erweiterte. Man 
kannte den Aulos, die Harfe, auch 
Oboen oder Trompeten.
Es entstanden Melodien über dem 
Grundton, man benutzte Handzei-
chen für die Tonhöhen und bei den 
Königen David und Salomon erfuhr 
die Musik einen Aufschwung in Form 
von Psalmen und Lyrik, jüdischer Tem-
pelmusik und salomonischer Tempel-
musik als Zeichen für hohe musikali-
sche Tätigkeit. Berufsmässige Sänger 
betraten die Szene mit Heldenliedern 
und Sagen, darunter der für alle Zei-
ten sagenumwobene Orpheus, der 
<die Feinde durch den Zauber seiner 
Lyra bezwang>. Hier wird nun eine 
Parallele gezogen zu Lale Andersen, 
die im 2. Weltkrieg mit <Lili Marlen> 
Freund und Feind an der Kriegsfront 
faszinierte.
Es gab auch damals schon Sänger-
wettstreite und Lorbeerkränze für die 
Sieger, heute gibt es dafür Plattenver-
träge. Als die Römer die griechische 
Musikkultur übernahmen, blieb die 
Entwicklung  stehen; man beließ es 
bei der Erhaltung und hielt sich Skla-
ven als Musiker. Es war Hochblüte und 
Verfall gleichzeitig, das Virtuosentum 
wich dem Dilettantismus, vielleicht 
wurde hier die Wiege für die späte-
ren Volks- und Strassenmusikanten 
gelegt.
Unter 3. Harmonisierung der Musik 
wird  auf die Vergrösserung des Ton-
umfanges eingegangen, und es erge-
ben sich Parallelen zu den heutigen 
Kinderliedern. Ausschlaggebend für 
die Erweiterung des Tonumfanges von 
fünf auf sieben Töne war Pythagoras 
(m 580 - 500 v.Chr.), die s.g. <Pytha-
goräische Skala>. Zweihundert Jahre 
später weiter entwickelt von Aristoxe-
nos, und auf zwei Oktaven ausgewei-
tet von Alexandriner Didymos. Plato 
entwickelte eine spezielle Tonarte-
nethik, indem er die Les- und Spiel-

richtung der Tonleiter von oben nach 
unten festlegte.. Es entstand auch die 
für die Gefühlswelt des Menschen 
massgebliche Terz, die als grosse Terz 
den Dur-Effekt hat und bei der kleinen 
den Moll-Effekt. Damit hat die Aussa-
ge „Urschrei ade“ ihre Berechtigung.
Der Werdegang der Musik ist somit 
nachvollziehbar, und es erfolgt dann 
der weitere Einstieg bei 4., der Entste-
hung von Musikinstrumenten, wobei 
das erste schon immer existierende 
Instrument das menschliche Herz ist. 
<Rasseln, Schrapen oder Klappern 
zur Vertreibung von Geistern oder 
zur Heilung von Krankheiten bei den 
Urmenschen> beschreibt Alexander 
Buchner in seiner Instrumentenkun-
de. Bei verschiedenen Ausgrabungen 
wurden aber auch andere Formen von 
Trommeln gefunden. Neben diesen 
Schlag- und Geräuschinstrumenten  
entwickelten sich natürlich auch Inst-
rumente zum Blasen und Instrumente 
zum Zupfen (Streichen). Zusammen-
gefasst bilden diese drei Gruppen die 
Urfamilie der Instrumente.
C) WEITERENTWICKLUNG DER GE-
SANGS- UND INSTRUMENTENWELT
1. Gesang
An erster Stelle steht hier unter 1.1. 
Religion (Das geistliche oder kirchliche 
Lied).
Wie schon unter B) aufgeführt, gab es 
zur damaligen Zeit bereits Gesang. Es 
entwickelten sich Gesangstraditionen, 
und durch Papst Gregor I. erfolgte 
eine Vereinheitlichung der verschie-
denen Strömungen (Sammelbegriff: 
Gregorianischer Choral), speziell in 
der katholischen Kirche. Auf der evan-
gelischen Seite war es Martin Luther, 
der viele Kirchenlieder schuf, die bis 
in die heutige Zeit noch aktuell sind. 
AAls einer der herausragenden Kom-
ponisten der damaligen Zeit ist Hein-
rich Schütz zu nennen. Als wichtigstes 
pietistische Gesangbuch gilt das im 
Jahr 1704 erschienene Freylinghau-
sensche Gesangbuch in zwei Bänden 
mit annähernd 1.500 Liedern. Reprä-
sentativ steht in der Dissertation das 
katholische Gotteslob mit verschiede-
nen Liedern. 
Unter 1. 2. Adel und Kunstlied sind die 
verschiedenen Sparten zu finden, sie 
reichen über die Zeit der Minnesän-
ger,  bei denen Walther von der Vogel-
weide, stellvertretend für andere, her-
vorgehoben werden kann, sein, an die 
450 Strophen umfassendes Werk ist 
verewigt in der Manessischen Hand-

schrift, der zwischen 1300 und 1340 
entstandene Codex Manesse, mit an 
die 7.000 Texten von ca. 140 Autoren. 
Zum Ende des 16. Jhd. begann sich das 
Kunstlied zu entwickeln und durchlief 
die Epochen Barock, Klassik, Roman-
tik bis hin zur Moderne. Ein anderer 
Zweig des Gesanges ist die Chormusik, 
deren Mehrstimmigkeit Ende des 13. 
Jhd. begann und in den verschiedens-
ten Formen existiert. Es gibt sie auf  
dem Gebiet der Oper, in Kirchenchö-
ren, Knaben- und Kinderchören, in der 
Verbindung von Chor und Orchester 
und Gesangvereinen, sowie in Volks- 
und Kinderliedern. 
Im Abschnitt 2. Instrumente wird der 
Werdegang der einzelnen Instrumen-
tengattungen beschrieben mit den  
verschiedenen Schwerpunkten und 
Werdegängen der Holzblas-, Doppel-
blatt-, Einfachrohrblatt-, Blechblas-,  
Saiten-, und der Tasteninstrumente. 
Bei der jeweiligen Instrumentengat-
tung werden neben berühmten Kom-
ponisten auch berühmte Interpreten 
mit aufgeführt. Eine für die heutige 
Zeit unverzichtbare Instrumentenart 
ist die Erfindung  elektronischer Ton-
erzeuger, beginnend mit dem There-
min  und deren Weiterentwicklung bis 
zum Synthesizer, dessen Entwicklung 
dem Amerikaner Robert Moog zu ver-
danken ist. Über Einsatzgebiete und 
Berühmtheiten werden ebenfalls Aus-
sagen getroffen.
Nach diesen Ausführungen über den 
Werdegang der Musik und der Inst-
rumentenentwicklung führt der Weg 
zu 3. Instrumentenherstellern, begin-
nend mit einer Vorgeschichte, und in 
Unterabschnitten werden die führen-
den Firmen der verschiedenen Instru-
mentengattungen aufgeführt. Im An-
schluss leitet die Arbeit über zu
D) DIE WELT DER MUSIK
Unter 1. geht es um die Oper, deren 
Entstehung und bekannte Opern und 
Opernkomponisten. Dieser Teil be-
schäftigt sich eingehender mit den be-
kanntesten Opern und ihren Kompo-
nisten, und auch Berühmtheiten der 
Opernbühne finden sich hier. Nach 
den bekannten Spielstätten führt der 
Weg zu den Orchesterwerken (2.), die 
sich wiederum unterteilen lassen, be-
ginnend mit der Kammermusik und 
berühmten Kammermusikkompo-
nisten. Es folgt ein Blick auf die Welt 
der Symphonien mit ihren berühm-
ten Komponisten von Symphonien. 
In einem weiteren Abschnitt werden 
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symphonische Dichtungen mit ihren 
Besonderheiten sowie berühmte 
Komponisten derselben und ihre Wer-
ke behandelt.
Mit dem Abschnitt 3. Operette und 
Schlager wird ein entscheidender 
Schritt vollzogen: Hier beginnen die 
ersten bewussten Schritte in das 
Reich der Unterhaltungsmusik (U-
Musik), die sich dann letztendlich zu 
einer bedeutenden Weltwirtschafts-
macht  entwickelt hat. Doch zuerst 
führt der Weg über Grundlagen wie 
die Merkmale eines Schlagers und 
seine Entwicklung, dem ein Über-
blick folgt, der mündet in die Schlager 
der Operettenwelt mit Komponisten 
und deren unübersehbare Menge 
von Operettenschlagern, die bis in 
die heutige Zeit an Popularität nichts 
eingebüsst haben. Genauso wichtig 
wie die Komponisten waren die Ope-
retten-Schlagertexter, die viele Me-
lodien erst so einprägsam machten. 
Dass es damals viele jüdische Künstler 
gab, die dem Naziregime zum Opfer 
fielen oder rechtzeitig auswander-
ten, ist und bleibt eine geschichtliche 
Tragödie, über die auch anhand von 
genannten Künstlern berichtet wird. 
Natürlich gab es Publikumslieblinge, 
auch in Musik- und Revuefilmen mit 
bekannten Regisseuren. Aber es bil-
dete sich neben all dem eine Welt des 
Schlagers, und beim Schlager in der 
Zeit des Nationalsozialismus wurde 
oft mit Liedern und Texten die Psyche 
der Soldaten oder die der Daheimge-
bliebenen manipuliert. Es gab Künst-
ler wie Lilian Harvey oder Hans Albers, 
Heinz Rühmann oder Marika Rökk, 
Zarah Leander oder Rudi Schuricke, 
die ihre Popularität auch in der Zeit 
nach dem Krieg behielten und mit da-
für sorgten, dass es eine Auferstehung  
des Schlagers ab 1945 gab. In den da-
nach folgenden 50-er Jahren gab es 
eine regelrechte Schlagerschwemme, 
die wiederum, auf das jeweilige Jahr 
bezogene, beispielhaft aufgeführt ist.  
Über die moderne Schlagerwelt ab 
1960 führt der Weg in die Listen der 
Erstplatzierten der jeweiligen Jahre, 
beginnend ab 1960 bis 2013 mit Hele-
ne Fischer (Für einen Tag).
Neben der Operette gab es auch das 
aus Amerika kommende Musical, sei-
ne Entwicklung den Wandel in neue-
rer Zeit und den damit sich entwickel-
ten Musical-Tourismus, von dem die 
Musicals leben; die wichtigsten von 
ihnen werden ebenfalls aufgeführt.
Ein wichtiger Zweig in der U-Musik ist 

der ebenfalls aus Amerika kommende 
Jazz, über dessen Werdegang genau-
so berichtet wird, wie über bekannte 
Jazzkomponisten und ihre Kompositi-
onen, sowie über Jazz-Legenden. Wie 
der Jazz in Deutschland Fuss fasste 
und weiterlebt, ist ebenso erfasst; 
fehlt hier nur noch die Country-Musik, 
die in einem Streifzug Erwähnung 
findet. Nach einem ersten Resümee, 
in dem herausgestellt wird, dass der 
Künstler oder Musiker einen zuverläs-
sigen Partner braucht (Verlag- GEMA 
-GVL), soll eine persönliche Bewer-
tung (auch als Formel) überleiten in 
den wirtschaftlichen Schwerpunkt:
<Die Emotion öffnet mit dem Noten-
schlüssel das Tor zur Marktwirtschaft>
(Emotion + Musik) + (Musik : Emo-
tion) = GELD. Kurzformel: (E+M) +  
(M : E) = G
E) DIE MUSIK ALS WIRTSCHAFTSFAK-
TOR
Für 1. Verlage und Majors wird der 
Zuordnung (mit Kommentaren oder 
Aussagen) im Jahrbuch 2011/2012 
der Musikinstrumenten- und Mu-
sikequimentbranche von Dagmar 
Sikorski-Großmann (u. A. Präsidentin 
des Deutschen Musikverlegerverban-
des e.V.) gefolgt. Sie spricht hier u. A. 
davon, dass im letzten Geschäftsjahr 
(2012), die im DMV organisierten Mu-
sikverlage einen Umsatz von € 588 
Mio. erzielten (2011 = € 580 Mio.), 10 
% davon entfielen dabei auf das sog. 
Papiergeschäft (Druck u. Vertrieb von 
Noten).
Bei den Verlagen als Partner der Mu-
siker wird dann beispielhaft auf fünf 
Großverlage mit einer bestimmten 
Historie eingegangen, nämlich Breit-
kopf & Härtel, Wiesbaden - Verlag C. 
F. Peters, Leipzig - Schott Verlag Mainz 
- Bärenreiter Verlag, Kassel - Sikorski-
Musikverlag, Hamburg.
In einer Nachbetrachtung erfährt 
man, dass von den ca. 1.200 Musik-
verlagen nur ca. 500 dem 1829 gegr. 
Deutschen Musikverlegerverband 
(DMV ) angehören, der im Vierjahres-
Rhythmus den Deutschen Musikpreis 
und alljährlich den Preis „Best Edition“ 
in neun verschiedenen Kategorien als 
Gradmesser für den deutschen Mu-
sikmarkt  vergibt.
Nachdem viele kleine Verlage mit dem 
gewaltigen Anwachsen des Tonträger-
marktes nicht Schritt halten konnten, 
schlossen sie sich größeren Verlagen 
an, und so entstanden Majors. In ei-

nem weiteren Abschnitt wird dann 
deren Vorgeschichte erläutert, in der 
von “Verkäufen” und Wechseln von 
Weltstars wie Elvis Presley oder John-
ny Cash die Rede ist.
Mit großen Geldbeträgen wurde bei 
EMI gehandelt, die sich durch ver-
schiedene Zusammenschlüsse und 
Aufkäufe zu einem der vier größten 
Majors entwickelte und dabei mehr 
als 300.000 Einzeltitel der Popmusik 
erwarb und ca. 1.400 Künstler betreu-
te. 2007 erfolgte der Verkauf des Mu-
sikgeschäftes  an die „Terra Firm“ für € 
5.45 Mrd., und 2011 übernahm „Uni-
versal Music Group“ (UMG) den Kata-
log von „Emi Music Publishing“ mit ca. 
1 Mio. Titeln und wurde so zur größ-
ten unter den drei noch verbliebenen 
Majors. Die UMG ist Teil des franzö-
sischen Medienkonzerns VIVENDI, 
der 2012 einen Personalstab von ca. 
58.000 Mitarbeitern hatte und 2013 
einen Umsatz von rd. € 22,1 Mrd. er-
zielte. Großen Anteil daran hatten die 
mit übernommenen <Goldesel> von 
EMI, z. Bsp.. ABBA mit ca. 370 Mio. 
verkauften Tonträgern, oder die Bea-
tles, die bis jetzt sogar etwa bei 1,3 
Mrd. liegen, Elton John mit an die 900 
Mio. und einem Jahreseinkommen 
2012 von ca. $ 80 Mio. Auch Herbert 
von Karajan kam ca. 300 Mio. verkauf-
te Tonträger, Lady Gaga auf etwa 100 
Mio. Dazu ist Andrew Lloyd Webber 
mit einem OSCAR und 3 Grammys bei 
UMG unter Vertrag. Von deutscher 
Seite findet man Namen wie Ramm-
stein, Tokio Hotel oder Unheilig u.a. 
Der Weltmarktanteil von UMG lag 
2005  bei einem Mitarbeiterstab von 
ca. 1500 und einem Jahresumsatz von 
ca. €4,363 Mrd., ihr Weltmarktanteil 
liegt  über 25 %.
Mit etwa 20% Weltmarktanteil nimmt 
Sony Music Entertainment Platz 2 ein; 
das Unternehmen lag schon 1994 bei 
einem Jahresumsatz von rd. $ 5 Mrd. 
bei 18%. Auch hier findet ein Zusam-
mentreffen von großen Stars statt wie 
z. B. Barbara Streisand, Whitney Hous-
ton, Celine Dion, Britney Spears, oder 
auf deutscher Seite Udo Jürgens oder 
Peter Maffay. 
Dritter im Bunde ist die Warner Mu-
sic Group mit ca. 11,3 %, die unter der 
Abwanderung berühmter Stars wie 
Madonna oder Depeche Mode leidet 
und dazu auch noch Auseinanderset-
zungen mit YouTube hat.
Von ehemals fünf großen Majors sind 
nur diese drei verblieben, die aber die 
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absoluten Herrscher in der Musik-
branche sind.
Bei 2. Tonträgerindustrie - die Welt 
der Tonträger geht es um die Entste-
hung und Weiterentwicklungen von 
Tonträgern und vor allem um die 
Schallplattenindustrie, den Erfolgs-
weg der Schellackplatten und den 
Neubeginn 1949 mit der Einführung 
der Langspielplatte, die letztlich die 
Entwicklung von Hitparaden,  Charts 
und Spitzenreitern auslöste, wie sie 
beginnend von den 60-er Jahren  bis 
2013 nachgezeichnet wird. Es folgt ein 
Blick auf die Musikkassette, ihre Ent-
stehung, ihren Erfolg und schließlich 
der Übergang zur Compact Disc (CD) 
mit ihrer weltweiten Dominanz. 
Der Abschnitt 3. Musikmarkt und 
Geldwirtschaft beinhaltet eine Dar-
stellung des Tonträgermarkts, seiner 
Entwicklung national und internatio-
nal. Aufschluss geben Verkaufszahlen 
in Amerika, Japan, Deutschland und 
Europa ab den 90-er Jahren. Es folgt 
die Entwicklung im neuen Jahrtau-
send  mit einem weltweiten Überblick, 
bezogen auf die führenden Länder auf 
dem Weltmarkt, dazu Deutschland 
und der europäische Markt (bis) 2013. 
Zudem wird angestrebt eine Über-
sicht über die Verhältnisse auf dem 

Verkaufsmarkt und den damit verbun-
denen Wandel des Musikgeschmacks 
zu geben.
 Auf der Suche nach zusätzlichen Geld-
quellen führt der Weg der Musikwirt-
schaft in die digitale Welt, Streaming, 
Downloaden, Online Music Services 
sollen die rückläufigen Tonträgerver-
käufe auffangen. Die Wirtschaftlich-
keit auf den Bühnen wird erörtert, 
genauso wie der Umstand, dass ohne 
Zuschüsse heute keine Klassik mehr 
existieren könnte. Daher werden 
neue Wege zur Kasse analysiert, z. B. 
Live-Konzerttourneen, Musik für Wer-
bezwecke, Stars als „Lockvögel“ einge-
setzt werden Motive für Festivals und 
Image (Beispiel: Kissinger Sommer). 
Einbezogen werden hier Pop-Music-
Festivals und Musik für soziale Zwe-
cke, in den Medien und im Privatbe-
reich (ehrenamtliches Engagement).
Die Marktwirtschaft der Instrumen-
tenherstellung (4.) wird auf der Basis 
von Quellen des Statistischen Bundes-
amts Wiesbaden behandelt. Hier gibt 
es Gewinner und Verlierer, auch  bei 
der Platzierung der Warengattungen. 
Nach einer Betrachtung zur gesell-
schaftlichen Stellung des Musikers (5.) 
folgt eine Analyse der Verwertungs-
gesellschaften (6). Bei der GEMA wird 

auf die Punkte Werdegang, GEMA 
als Geschäftspartner, Mitgliedschaft 
und Geschäftsbetrieb  eingegangen, 
mündend in eine kritische Bewertung. 
Ähnlich verfahren wird dann bei der 
GVL. 
Musikwettbewerbe (7). umfassen 
Medienwettbewerbe im Allgemei-
nen, Klavier- und Bläserwettbewerbe, 
den Deutschen Musikwettbewerb für 
den professionellen Nachwuchs in 8 - 
13 Kategorien und als wohl wichtigs-
te Einrichtung JUGEND MUSIZIERT. 
Aus wirtschaftlicher Sicht sind (8.) 
Preisverleihungen durch den Bundes-
verband Musikindustrie e.V. (BVMI) 
bedeutsam, mit den verschiedensten 
Auszeichnungen wie der Verleihung 
des ECHO, der GOLDENEN  SCHALL-
PLATTE (Gold/Platin) für die Verkäufe 
von Tonträgern oder Videos, sowie 
der Verleihung des Deutsche Musik-
autorenpreises.
Der abschließende Teil GEGENWART 
UND ERWARTUNG fasst die aktuelle 
Marktsituation zusammen, es werden 
Schlussfolgerungen gezogen, und mit 
einem Ausblick endet die Dissertati-
on, in deren Anhang noch 14 den Text 
illustrierende Bildtafeln folgen.

Kartellrechtliche Beurteilung von Standardisierungsstrategien 
am Beispiel einer Roaming- und Clearing-Stelle  

für Elektrofahrzeuge
von Dr. rer. pol. Marius Grathwohl

Die vorgelegte Dissertationsschrift 
widmet sich der kartellrechtlichen Be-
urteilung von Standardisierungsstra-
tegien am Anwendungsbeispiel einer 
Roaming- und Clearingstelle für Elekt-
rofahrzeuge (RCSE), der insbesondere 
für Lade- und Abrechnungsvorgänge, 
aber auch als Schnittstelle für elekt-
ronische Zusatzdienste im Rahmen 
der Elektromobilität, eine erhebliche 
Bedeutung zukommen wird. Um der 
RCSE eine breite Akzeptanz und einen 
hohen Nutzen für die Zukunft zu ver-
schaffen, wird es erforderlich sein, ei-
nen Roaming- und Clearing-Standard 

zu etablieren. Welche kartellrechtli-
chen Fragen sich bei der Begründung 
eines solchen Standards stellen und 
wie sie aufzulösen sind, ist zentraler 
Inhalt der vorliegenden Arbeit.

Gang der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in sechs Teile. 
Im ersten Teil werden der themati-
sche Hintergrund und die Motiva-
tion für die Arbeit sowie der Stand 
der Forschungen dargestellt. In den 
drei folgenden Arbeitsteilen werden 
die theoretischen Grundlagen für 
die kartellrechtliche Beurteilung der 

RCSE gelegt. Hierzu wird im zweiten 
Teil zunächst der Prozess der Stan-
dardsetzung als mögliche Unterneh-
mensstrategie beleuchtet. In diesem 
Zusammenhang wird zuerst ein ein-
heitliches Begriffsverständnis geschaf-
fen und es wird erläutert, wie sich 
Industriestandards im Markt – auch 
aufgrund von Netzwerkeffekten – he-
rausbilden. Davon ausgehend werden 
sodann unterschiedliche Unterneh-
mensstrategien zur Etablierung von 
Standards vorgestellt, bevor in dem 
sich anschließenden dritten Teil die 
kartellrechtlichen Grundlagen zur 
Beurteilung von Standardisierungs-
strategien gelegt werden. Dabei wird 
insbesondere auf die europäischen 
und deutschen Vorschriften zum 
Kartell- und Missbrauchsverbot ein-
gegangen. Im vierten Teil werden 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung der  
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor rerum po-

liticarum von Marius Grathwohl. Die Dissertation wird voraussichtlich im  
Laufe des Jahres im Springer Gabler Verlag erscheinen und im Handel für 
59,99€ erhältlich sein.
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die politischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen einer RCSE er-
örtert, wobei sowohl die Bedeutung 
öffentlicher Ladeinfrastruktur als auch 
die Rolle einer RCSE im System der 
Elektromobilität betrachtet werden. 
Die zuvor in den Teilen zwei, drei und 
vier erarbeiteten Grundlagen werden 
in Teil fünf im Rahmen einer Fallstu-
die zur kartellrechtlichen Beurteilung 
einer RCSE zur Anwendung gebracht. 
Im letzten Teil der Arbeit werden als 
Ergebnis aus den vorangegangenen 
Untersuchungen Empfehlungen für 
die Praxis abgeleitet, die sich einer-
seits auf die weitere Entwicklung des 
Markts der Elektromobilität beziehen 
und andererseits allgemeine Compli-
ance-Hinweise für standardsetzende 
Unternehmen geben.

Ergebnisse in Bezug auf die weitere 
Entwicklung von Elektromobilität
Im Verlauf der Arbeit konnte darge-
stellt werden, welche Auswirkungen 
und Bedeutung Industriestandards für 
die Wettbewerbsposition eines Un-
ternehmens haben. Je stärker dabei 
die Wirkung von Netzwerkeffekten in 
einem Markt zum Tragen kommt, des-
to eher wird sich der Markt auf nur 
einen einzigen Standard einigen. Es 
wurde in Bezug auf den Anwendungs-
fall gezeigt, dass die Etablierung eines 
einheitlichen Standards zur Durch-
führung (Roaming) und Abrechnung 
(Clearing) von Ladevorgängen an öf-
fentlichen Ladestationen sowohl für 
die Nutzer von Elektrofahrzeugen als 
auch für die Betreiber von Ladestatio-
nen oder die Anbieter von Elektromo-
bilitätsdiensten mit Nutzenvorteilen 
verbunden ist, sodass die Wirkung 
von Netzwerkeffekten auch für den 
Markt der Elektromobilität angenom-
men werden konnte. 
Die auf Netzwerkeffekten basierende 
ökonomische Wirkungskette zeigte 
die Notwendigkeit einer kartellrecht-
lichen Würdigung privatwirtschaftli-
cher Standardisierungsstrategien auf, 
um zu verhindern, dass der Wett-
bewerb durch unternehmerische 
Standardisierungsvorgänge übermä-
ßige Beschränkungen erfährt. In der 
durchgeführten Fallstudie stand die 
möglichst marktnahe Untersuchung 
von Roaming- und Clearing-Stellen 
für Elektrofahrzeuge im Vordergrund, 
welche die Etablierung eines europa-
weiten Roaming- und Clearing-Stan-
dards zum Ziel haben. Dazu wurde 
einerseits anhand der wissenschaft-

lichen Literatur die Rolle dieser Ak-
teure im System der Elektromobilität 
erläutert und andererseits ein Über-
blick über die aktuelle Marktsituation 
gegeben. Hier wurde unter anderem 
gezeigt, dass die Entwicklung und der 
Betrieb einer IT-Service-Plattform für 
Elektromobilitätsdienste (E-Service-
Plattform) die informationstechni-
sche Basis ist, um einen Roaming- und 
Clearing-Standard zu schaffen.
Im weiteren Gang der Arbeit wurden 
in kartellrechtlicher Hinsicht sowohl 
abspracherechtliche als auch miss-
brauchsrechtliche Aspekte privatwirt-
schaftlicher Standardisierungsstrate-
gien untersucht. So wurden Standar-
disierungskooperationen hinsichtlich 
ihrer potenziell wettbewerbsbe-
schränkenden Wirkungen betrachtet 
und es wurden Möglichkeiten der 
Freistellung vom Kartellverbot auf-
gezeigt. Die missbrauchsrechtlichen 
Betrachtungen konzentrierten sich 
auf die Anwendung der Essential-Fa-
cilities-Doktrin auf standardsetzende 
Unternehmen, wobei hier insbeson-
dere die Frage nach der missbräuchli-
chen Zugangsverweigerung zu einem 
Standard im Mittelpunkt stand. In 
Bezug auf eine RCSE wurde so einer-
seits geklärt, welche kartellrechtlichen 
Vorschriften bei der kooperativen Ent-
wicklung einer E-Service-Plattform zu 
beachten sind und weiter, wie sich die 
an der Standardisierungskooperation 
beteiligten Unternehmen zu verhalten 
haben, um wettbewerbsbeschrän-
kende Wirkungen zu vermeiden. Un-
terstellt wurde schließlich, dass eine 
RCSE mit einer E-Service-Plattform 
eine marktbeherrschende Stellung im 
betreffenden Markt einnimmt und für 
diesen speziellen Fall untersucht, un-
ter welchen Umständen die Zugangs-
verweigerung zu der Plattform als 
marktmissbräuchliches Verhalten ein-
zustufen wäre und welche Argumente 
eine Zugangsverweigerung tatsächlich 
rechtfertigen könnten.
Damit wurden in dieser Arbeit die 
relevanten kartellrechtlichen Bedin-
gungen zur privatwirtschaftlichen Eta-
blierung eines Roaming- und Clearing-
Standards abgebildet. Für Standar-
disierungskooperationen in diesem 
Bereich wurde sonach ein Weg der 
Standardsetzung aufgezeigt, auf dem 
kartellrechtliche Konflikte vermieden 
werden können. Werden die in der 
Untersuchung herausgearbeiteten 
Maßstäbe zur Vermeidung von Wett-
bewerbsbeschränkungen berücksich-

tigt, kann die Rechtskonformität von 
Roaming- und Clearing-Stellen für 
Elektrofahrzeuge maßgeblich erhöht 
und der Weg für einen multilateral 
organisierten – und damit möglichst 
branchenübergreifend akzeptierten – 
Standard bereitet werden. Auf diese 
Weise können der Staat, aber auch 
zuständige Verbände und anerkann-
te Normungsorganisationen in Bezug 
auf die Setzung und Verwaltung eines 
Roaming- und Clearing-Standards ent-
lastet werden. 
Mittel- und langfristig kann die weite-
re Entwicklung des Marktes der Elekt-
romobilität auch nur unter Berücksich-
tigung der missbrauchsrechtlichen 
Vorschriften gelingen: Denn Anschlus-
sinnovationen in Form von weiterfüh-
renden Elektromobilitätsdiensten sind 
maßgeblich abhängig von der Stan-
dardisierung der Durchführung und 
Abrechnung von Ladevorgängen. Da 
die einem solchen Standard zugrunde 
liegende E-Service-Plattform dazu ge-
eignet ist, die Akteure der Elektromo-

Dr. Marius Grathwohl hat Wirtschafts-
ingenieurwesen an der TU Kaisers-
lautern und der Memorial University 
of Newfoundland in St. John’s (Kanada) 
studiert. Seit Oktober 2011 ist er an der 
Professur für Privatrecht und Recht des 
geistigen Eigentums der TU Chemnitz 
beschäftigt und forscht hier interdis-
ziplinär auf der Schnittstelle zwischen 
Technik, Ökonomie und Recht. Im Ja-
nuar 2015 wurde er zu dem hier vorge-
stellten Thema promoviert.
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bilität miteinander zu vernetzen, ist 
die Gewährung des Zugangs zu dieser 
Plattform für Anbieter weiterer Elek-
tromobilitätsdienste von essentieller 
Bedeutung. Darunter sind auch und 
insbesondere Vehicle-to-Grid-Dienste 
zu subsumieren, die zur Realisierung 
energiepolitischer Ziele einen we-
sentlichen Teil beitragen können. Eine 
privatwirtschaftlich organisierte RCSE 
muss sich deshalb dieser gesteigerten 
Verantwortung, welche der Betrieb 
und die Verwaltung einer den Markt 
dominierenden E-Service-Plattform 
mit sich bringen, von vornherein be-
wusst sein. 

Compliance-Hinweise für Unterneh-
men
Auf der Basis der in der Arbeit durch-
geführten Untersuchungen lassen 
sich ferner allgemeine Compliance-
Hinweise ableiten, die sowohl für 
Standardisierungskooperationen als 
auch für standardsetzende Einzelun-
ternehmen relevant sind. 
Es wurde detailliert aufgezeigt, dass 
Standardisierungskooperationen be-
reits vor Abschluss von Vereinbarun-
gen zur gemeinschaftlichen Entwick-
lung und Vermarktung des Standards 
die folgenden abspracherechtlichen 
Hinweise berücksichtigen sollten (hier 
nur knapp zusammengefasst): 
Es sollte überprüft werden, welche 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
wettbewerbsbeschränkenden Wir-
kungen im Rahmen der Gestaltung 
der Vereinbarungen ergriffen werden 
können. Präventionsmaßnahmen, die 
für das Standardisierungsvorhaben 
relevant und durchführbar sind, soll-
ten so früh wie möglich berücksichtigt 
und innerhalb der Standardisierungs-
strategie umgesetzt werden. 
Standardisierungskooperationen soll-
ten anschließend kritisch hinterfra-
gen, inwiefern trotz der getroffenen 
Maßnahmen wettbewerbsbeschrän-
kende Wirkungen von den geplanten 
Standardisierungsvereinbarungen 
ausgehen können. 
Kann nicht eindeutig ausgeschlossen 
werden, dass wettbewerbsbeschrän-
kende Wirkungen von den Standardi-
sierungsvereinbarungen ausgehen, so 
müssen sich Standardisierungskoope-
rationen frühzeitig mit Möglichkeiten 
der Freistellung der geplanten Stan-
dardisierungsvereinbarungen befas-
sen. Die eindeutige Anwendbarkeit ei-
ner Gruppenfreistellungsverordnung 

(GFVO) auf eine Standardisierungsver-
einbarung hätte dabei die größtmög-
liche Rechtssicherheit für die an der 
Standardisierungskooperation betei-
ligten Unternehmen zur Konsequenz, 
jedoch liegen dazu jeweils spezifische 
Anwendungsbedingungen vor.
Sofern die betreffenden Standardisie-
rungsvereinbarungen nicht eindeutig 
in den Anwendungsbereich mindes-
tens einer GFVO fallen, muss geprüft 
werden, inwiefern die Bedingungen 
einer allgemeinen Freistellung der 
Standardisierungsvereinbarungen au-
ßerhalb der GFVOen erfüllt werden 
können, was im Rahmen einer detail-
lierten Dokumentation festgehalten 
werden sollte. In der Dokumentation 
sollte insbesondere plausibel darge-
stellt werden, inwiefern die Standar-
disierungsvereinbarungen notwendig 
sind, um bestimmte Effizienzgewinne 
zu erzielen und wie Verbraucher an 
diesen beteiligt werden. 
Nach Abschluss der Dokumentation 
sollte noch einmal kritisch unter Be-
rücksichtigung aktueller, einschlägi-
ger Rechtsprechung geprüft werden, 
inwiefern eine Freistellung aufgrund 
der angeführten Argumentation mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen 
kann. Ist dies nicht der Fall, sollten die 
geplanten Standardisierungsverein-
barungen nochmals überarbeitet und 
anschließend erneut nach dem aufge-
zeigten Schema geprüft werden.
Neben den abspracherechtlichen Vor-
schriften sollten standardsetzende 
Unternehmen hinsichtlich ihrer ge-
steigerten Verantwortung im Fall der 
erfolgreichen Verbreitung des Stan-
dards im Markt sensibilisiert werden, 
indem entsprechende Maßnahmen 
zur Vermeidung missbräuchlichen 
Verhaltens getroffen werden (hier nur 
knapp zusammengefasst): 
Standardisierungskooperationen 
aber auch Einzelunternehmen, deren 
Technologien Tendenzen entwickeln, 
entsprechende Märkte als Standard 
zu dominieren, sollten hypothetisch 
für das eigene Unternehmen eine be-
herrschende Stellung auf den betref-
fenden Märkten annehmen. Auf diese 
Weise können standardsetzende Un-
ternehmen hohe Kosten für ökono-
metrische Gutachten vermeiden und 
erreichen dennoch möglichst große 
Rechtssicherheit, indem sie dazu an-
gehalten werden, missbrauchsrecht-
lichen Konflikten präventiv vorzubeu-
gen. 

Standardsetzende Unternehmen soll-
ten überprüfen, welche Bedingungen 
an Dritte gestellt werden, um den 
Standard nutzen zu können. Bei die-
ser theoretischen Untersuchung soll-
ten möglichst alle potenziell an dem 
Standard interessierten Parteien in 
Betracht gezogen werden. 
Sofern die Geschäftspolitik eine re-
striktive Zugangs- bzw. Lizenzpolitik 
vorsieht –  d. h. der Zugang bzw. Li-
zenzen zur Nutzung des Standards nur 
unter gewissen Bedingungen gewährt 
werden –, sollten standardsetzende 
Unternehmen prüfen, inwiefern sie 
sich mit dieser restriktiven Geschäfts-
politik missbräuchlich verhalten. Ge-
rade Standardisierungskooperationen 
müssen dabei hinterfragen, ob die an-
gewandte Geschäftspolitik möglicher-
weise gegen im Voraus geschlossene 
Lizenzierungsvereinbarungen ver-
stößt. Bei dieser Prüfung sollte insbe-
sondere hinterfragt werden, inwiefern 
Zugangs- bzw. Lizenzanfragen von An-
bietern auf nachgelagerten Märkten, 
welche basierend auf der Standard-
technologie Anschlussinnovationen 
oder neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln möchten, unter Umständen ab-
gelehnt werden. 
Sofern die angewandte Geschäfts-
politik nicht eindeutig als nicht-miss-
bräuchlich eingestuft werden kann, 
sollten Unternehmen ausführlich die 
objektiven Rechtfertigungsgründe für 
die angewandte Verfahrensweise der 
restriktiven Zugangs- bzw. Lizenzge-
währung erörtern und dokumentie-
ren. Bei der Erörterung der objektiven 
Rechtfertigungsgründe sollte unbe-
dingt zwischen Wettbewerbern auf 
dem Standardmarkt, Wettbewerbern 
bzw. Anbietern auf nachgelagerten 
Märkten sowie sonstigen Parteien un-
terschieden werden. 
Nach Abschluss der Dokumentation 
sollte noch einmal kritisch unter Be-
rücksichtigung aktueller, einschlägiger 
Rechtsprechung geprüft werden, ob 
die Zugangsbedingungen durch die 
angeführten Gründe mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gerechtfertigt sind. Ist 
dies nicht der Fall, sollten die Bedin-
gungen für den Zugang zum Standard 
nochmals überarbeitet und erneut 
nach dem aufgezeigten Schema über-
prüft werden.
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Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge 
voraus: Klare Ziele und den brennenden 
Wunsch, sie zu erreichen.

Johann Wolfgang von Goethe

Wenn es überhaupt ein Rezept für den 
Erfolg gibt, besteht er darin, sich in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen.

Arthur Schopenhauer

Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, 
brauchbar und dauerhaft, wenn beide 
Partner damit gleich unzufrieden sind.

Henry Kissinger

Wenn einer alles selbst machen will, 
braucht er sich nicht zu beklagen, dass er 
schließlich alles selbst machen muss.

Henri Nannen

Wenn das Leben keine Vision hat, nach 
der man strebt, nach der man sich sehnt, 
die man verwirklichen möchte, dann gibt 
es auch kein Motiv, sich anzustrengen.

Erich Fromm

Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit 
hast, desto besser wird sie bezahlt.

Mark Twain

03.06.2015 | Forschungsseminar 
„Per Capita Income and the Mystery of 
Missing Trade“
TU Chemnitz  / Thüringer Weg 7 (K012)
Im Rahmen des Chemnitzer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsseminars 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten referiert Professor Dr. James H. Cas-
sing von der University of Pittsburgh zu 
dem Thema Per Capita Income and the 
Mystery of Missing Trade.  Die Veranstal-
tung findet am 03. Juni 2015 im Thüringer 
Weg 7 (Raum K012) statt, sie beginnt um 
17:30 Uhr. 
Weitere Informationen zum Forschungs-
seminar finden sich unter: https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/for-
schungsseminar/Programm_SS_2015_
V3.pdf

04.06.2015 | Workshop
„Gründerabend im GZaB - Business and 
Beer“
Gründerzentrum am Brühl
Saxeed bietet einen Workshop zum 
Thema Gründerabend im GZaB - Business 
and Beer an. Schwerpunkt des Workshops 
bilden Vorträge von zwei Gründerteams, 
welche sich und ihren Gründungsprozess 

vorstellen werden. Die Veranstaltung fin-
det im Gründungszentrum am Brühl statt, 
der Workshop wird um 18:30 starten. Es 
wird keine Teilnahmegebühr erhoben, 
eine möglichst frühzeitige, verbindliche 
Anmeldung ist jedoch erforderlich. 
Nähere Informationen zu der Veran-
staltung finden sich unter: http://www.
saxeed.net/index.php?content=32&id=2
25&region=Chemnitz

09.06.2015 | Forschungsseminar 
„Die Multiplikatoreffekte von Ände-
rungen im Steuer- und Transfersystem: 
Eine Neubewertung für Deutschland“
TU Chemnitz  / Thüringer Weg 7 (K012)
Im Rahmen des Chemnitzer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsseminars 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten referiert Dr. Sebastian Gechert von 
dem Institut für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung zu dem Thema Die 
Multiplikatoreffekte von Änderungen im 
Steuer- und Transfersystem: Eine Neube-
wertung für Deutschland.  Die Veranstal-
tung findet am 09. Juni 2015 im Thüringer 
Weg 7 (Raum K012) statt, sie beginnt um 
17:30 Uhr. 
Weitere Informationen zum Forschungs-
seminar finden sich unter: https://www.

tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/for-
schungsseminar/Programm_SS_2015_
V3.pdf

15.06.2015 | Forschungsseminar 
„10 Jahre EU-Beitritt der Mittel- und Ost-
europäischen Länder: Gibt es messbare 
Effekte der Binnenmarkt-Integration 
bei Wachstum, sozialer und regionaler 
Kohäsion?“
TU Chemnitz  / Thüringer Weg 7 (K012)
Im Rahmen des Chemnitzer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsseminars 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten referiert Dr. Toralf Pusch von dem 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Institut zu dem Thema 10 Jahre 
EU-Beitritt der Mittel- und Osteuropä-
ischen Länder: Gibt es messbare Effekte 
der Binnenmarkt-Integration bei Wachs-
tum, sozialer und regionaler Kohäsion?.  
Die Veranstaltung findet am 15. Juni 2015 
im Thüringer Weg 7 (Raum K012) statt, sie 
beginnt um 15:30 Uhr. 
Weitere Informationen zum Forschungs-
seminar finden sich unter: https://www.tu-
chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/forschungs-
seminar/Programm_SS_2015_V3.pdf

Veranstaltungshinweise


